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Das Unternehmen in der Krise

Gefahren für den GmbH-Geschäftsführer
„Wenn wir in Zahlungsschwie-
rigkeiten sind, dann warten
wir bei Rechnungseingängen
erst einmal ab, bis die dritte
Mahnung kommt und dann
überlegen wir uns, was wir
tun.“ So oder so ähnlich erlebe
ich häufig Äußerungen von
Geschäftsführern, deren Ge-
sellschaft sich in der Krise be-
findet. Häufig übersieht dabei
der Unternehmer jedoch die
erheblichen strafrechtlichen
Gefahren, die ihm drohen. Ins-
besondere der Geschäftsfüh-
rer einer GmbH vertraut dabei
zu sehr auf die Haftungsbe-
schränkung. Es ist jedoch ge-
rade so, dass Verstösse gegen
strafrechtlicheVorschriften für
den Geschäftsführer neben er-
heblichen Strafsanktionen mit
einer persönlichen Haftung
einhergehen können. Auf fol-
gende Tatbestände sei daher
an dieser Stelle hingeweisen:

In den §§ 64, 84 GmbH-
Gesetz (GmbHG) ist der Tat-
bestand der Insolvenzver-
schleppung geregelt. Die §§ 64,
84 GmbHG verpflichten den
Geschäftsführer unter Andro-
hung strafrechtlicher Sanktio-
nen, innerhalb von drei Wo-
chen nach Eintritt der Zah-
lungsunfähigkeit oder der

Überschuldung der Gesellschaft
den Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens zu stellen.
Für die Zahlungsunfähigkeit be-
deutet dies folgendes: Zwar
drückt sich in derbloß vorüberge-
henden Zahlungsstockung keine
Zahlungsunfähigkeit aus. Man
wird jedoch höchstens eine Illi-
quidität von etwa zwei bis höch-
stens drei Wochen als unschäd-
lich behandeln dürfen.Weiterhin
muß die Forderung ernsthaft ein-
gefordert worden sein. Dazu ge-
nügt nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes (BGH)
eine einzige ernsthafte Zahlungs-
aufforderung, die auch in einer
mündlichen Mahnung bestehen
kann. Bis zur dritten Mahnung
zu warten, ohne gegenüber dem
Gläubiger tätig zu werden,würde
damit den Tatbestand der Insol-
venzverschleppung verwirkli-
chen, soweit man innerhalb der
Antragsfrist keinen Insolvenzan-
trag stellt. Eine Überschuldung
ist regelmäßig dann gegeben,
wenn das Vermögen des Schuld-
ners seine bestehenden Verbind-
lichkeiten (rechnerisch) nicht
mehr deckt. Das ist, insbeson-
dere auf der Seite der Aktiva, we-
sentlich eine Frage der Bewer-
tung.Maßgeblich ist dabei,ob im
Einzelfall eine Fortführung des

Unternehmens als Einheit (sog.
going concern) überwiegend
wahrscheinlich ist.

Neben der Insolvenzver-
schleppung ist das Nichtabfüh-
ren von Arbeitnehmeranteilen
zur Sozialversicherung der Straf-
tatbestand, der in der Krise am
häufigsten verwirklicht wird.
Nach § 266 a Strafgesetzbuch
(StGB) macht sich derjenige
strafbar, der als Arbeitgeber Bei-
träge des Arbeitnehmers zur So-
zialversicherung oder zur Bun-
desanstalt für Arbeit der Einzug-
stelle vorenthält. Strafbar ist da-
bei die alleinige Nichtzahlung
der Arbeitnehmeranteile für ein
bestehendes Arbeitsverhältnis.
Es kommt nicht darauf an,ob das
Unternehmen überhaupt Ar-
beitsentgelt ausgezahlt hat.
Selbst wenn also mit der Beleg-
schaft eine Einigung darüber er-
zielt wurde, dass in der Krise
keine Gehälter gezahlt werden,
sind die Beiträge zum 5. des Fol-
gemonats dennoch fällig.

Weitere Tatbestände, wie z.B.
derBankrott nach §283 StGB,die
Steuerhinterziehung nach § 370
Abgabenordnung (AO), der Be-
trug nach § 266 StGB, die Verlet-
zung von Buchführungspflichten
nach § 283b StGB oder die Gläu-
biger -und Schuldnerbegünsti-

gung nach den §§ 283c, d sind
denkbar.Deshalb ist es für den
Geschäftsführer von erhebli-
cher Wichtigkeit, sich frühzei-
tig mit wirtschaftlich und
rechtlich versierten Beratern
abzustimmen, um eine Sanie-
rung des Unternehmes einzu-
leiten und damit auch persönli-
chen Gefahren zu begegnen.

Rechtsanwalt Matthias W.
Kroll ist Sozius der Kanzlei Dr.
Nietsch & Kroll, Hamburg. Er
arbeitet vorwiegend in den Be-
reichen Wirtschaftsrecht, Ar-
beitsrecht und Recht der
Neuen Medien. Herr Kroll ist
neben seiner anwaltlichen Tä-
tigkeit Lehrbeauftragter für
Wirtschaftsprivatrecht und
Verfasser von verschiedenen
Fachpublikationen auf diesem
Gebiet. Für Rückfragen errei-
chen Sie Herrn Kroll unter
040/2385690 oder per e-mail
(krollØnkr-hamburg.de).

Treffpunkt für die internationale Automobilwirtschaft,
vom 7.09. bis 22. 09. 2002 in Frankfurt am Main

AutomechanikaAutomechanika
y GVO-Reform bringt Dynamik ins Werkstattsegment

y Automechanika erweitert Aussteller-, Informations-
und Dialog-Angebot im Reparaturbereich

Die neue Gruppenfreistellungs-
verordnung (GVO), die ab . Ok-
tober in Kraft treten soll, bringt
nicht nurden europäischen Auto-
mobilhandel, sondern auch den
Aftersales-Bereich in Bewegung.
Mehrmarkenbetreuung, die
mögliche Ablösung des Garan-

tie-Services vom Verkauf und die
Aufhebung der Exklusivität für
technische Informationen stel-
len Vertrags- und freie Werkstät-
ten vor neue Chancen und Her-
ausforderungen. Vor allem unab-
hängige Werkstattnetze sehen
ihre Zeit gekommen. Da sie

schon heute flächendeckend mit
rentablen Mehrmarkenkonzep-
ten arbeiten, hoffen sie auf eine
günstige Ausgangsposition im
zunehmenden Verdrängungs-
wettbewerb. Dies sowohl unter
eigenständiger Marke als auch
als autorisierte Service-Partner

neben oder an Stelle eines Ver-
tragsnetzes.

Auf die veränderte Marktsitua-
tion und die daraus resultieren-
den Fragen reagiert die Autome-
chanika, der führende internatio-
nale Treffpunkt für die Automo-
bilwirtschaft vom 7. bis 22. Sep-
tember 2002, mit Orientierungs-
hilfen und Anregungen für
Händler, Werkstättenbesitzer
und Automobilhersteller.

„Werkstattausrüstung oder
technische Kompetenz für die
Betreuung verschiedener Mar-
ken sind heute nicht das Problem
der Service-Betriebe“, erklärt
Gerhard Gladitsch, Geschäfts-
führerderMesse Frankfurt.„Ihre
Brennpunkte sind viel mehr die
generell zunehmende Komplexi-
tät der Fahrzeuge, entsprechend




